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bisherige Fassung neue Fassung 

 
§ 3 

VERÖFFENTLICHUNGEN: 
 

 
§ 3 

VERÖFFENTLICHUNGEN: 

 
Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen in der "Wiener 
Zeitung". 
 

 
Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange 
auf Grund des Aktiengesetzes zwingend erforderlich im "Amts-
blatt zur Wiener Zeitung". Im Übrigen erfolgen Veröf-
fentlichungen der Gesellschaft entsprechend den jeweils an-
zuwendenden Rechtsvorschriften. Sämtliche Veröffentlichungen 
sind auch auf der Website der Gesellschaft im Internet zur 
Verfügung zu stellen. 
 

 


